Musterbrief „Kündigung prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge“

Hans Muster 
Mustermannstr. 1
4020 Musterstadt  


EINSCHREIBEN 
Firmenbezeichnung 
Straße / Hausnummer
Land / PLZ und Ort                                            					 Musterstadt, Datum  


Kündigung prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 
Polizze-Nummer: ____________________________

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Hiermit kündige ich den Versicherungsvertrag zu oben angeführter Polizzennummer gemäß § 165 Versicherungsvertragsgesetz unter Hinweis auf das rechtskräftige Urteil des Handelsgerichtes Wien (50 R 95/08i) zum nächstmöglichen Termin auf. 

Ich ersuche Sie um schriftliche Bestätigung dieser Kündigung sowie um Bekanntgabe des genauen Beendigungstermins des Vertrages.  

Mit freundlichen Grüßen 


Hans Muster (=eigenhändige Unterschrift)


Wichtige Informationen zum Musterbrief

Die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge ist ein Pensionsvorsorgeprodukt für das Sie vom Staat für die Einzahlungen eines Kalenderjahres eine Prämie erhalten.

Die Voraussetzungen für den Erhalt der staatlichen Prämien sind die Verrentung des Kapitals bei Pensionsantritt und die Einhaltung der gesetzlichen Mindestbindefrist von 10 Jahren. Laut einem rechtskräftigen Urteil des HG Wien vom Februar 2009 ist eine vorzeitige Kündigung gemäß § 165 VersVG auch vor Ablauf der gesetzlichen Mindestbindefrist möglich. In einem weiteren Verfahren entschied das HG Wien aber gegen eine Kündigungsmöglichkeit innerhalb der Mindestbindefrist (das Urteil ist nicht rechtskräftig). Endgültige Klärung in dieser Frage wird daher erst die angestrebte Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) bringen.

Sollten Sie es vor Ablauf der Mindestbindefrist und vor einer Entscheidung des OGH für notwendig erachten, Ihren Vertrag zu kündigen (z. B. weil Sie das Risiko eines weiteren Kurseinbruchs nicht mehr tragen möchten), teilen Sie Ihren Kündigungswunsch dem Anbieter Ihrer Zukunftsvorsorge schriftlich mit. Falls später ein entsprechendes Urteil zur vorzeitigen Kündigung ergeht, können Sie Ihren Kündigungswunsch belegen und eventuell Schadenersatzansprüche geltend machen.

Wird Ihre vorzeitige Kündigung wider Erwarten akzeptiert, bedenken Sie, dass in diesem Fall keine Kapitalgarantie besteht. Es wird lediglich der Rückkaufswert (Einzahlungen vermindert um Kursverluste, Abschlusskosten, Stornoabschläge, staatliche Prämien, Kapitalertragsteuer, ...) ausbezahlt. 

Es sollte auf keinen Fall überhastet gekündigt werden, denn zu finanziellen Nachteilen führt eine vorzeitige Vertragsauflösung auf jeden Fall. Oft kann durch eine kurzzeitige Prämienpause oder eine vorübergehende Prämienreduktion die Vertragsauflösung vermieden werden. Eine Prämienpause oder Prämienreduktion muss mit dem Versicherungsinstitut vereinbart werden.

Bei Fragen zur Fondsvariante der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge wenden Sie sich bitte an unsere telefonische Beratung unter 0732-6906-1790.  

